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 Veröffentlicht am 11.11.1977

Norm

StGB §9

Rechtssatz

Das Unrecht, das darin liegt, daß jemand einer Prostituierten nach Erbringung ihrer Gegenleistung die vorher

vereinbarungsgemäß erbrachte Geldleistung wieder wegnimmt, ist auch dann für jedermann leicht erkennbar, wenn

die Kontaktaufnahme mit der Prostituierten in der Verbotszone erfolgte.
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